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Bekanntmachungsanordnung des Bürgermeisters vom 21. Dezember 2020 zur 
Einziehung eines Teilstücks der Straße „Am Wilhelmschacht“ und Neubau einer 
Ersatzwegefläche in Ibbenbüren 
 
 
Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 beschlossen, im 
Zusammenhang mit der Erweiterung der Abgrabung der Firma Westermann GmbH & Co. KG, ein 
Teilstück der Straße „Am Wilhelmschacht“ nach § 7 des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG 
NRW) einzuziehen.  
 
Der Umfang der Straßeneinziehung und der geplante Neubau sind in dem nachfolgend 
abgedruckten Planauszug gekennzeichnet. 
 

 

 
 
 

Die Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 StrWG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gegen diese Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Die Klage 
kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
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technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung –ERVV)vom 
24.November 2017(BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 (3) und (4) der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 13 der Hauptsatzung der 
Stadt Ibbenbüren vom 22.12.1997 in der zurzeit gültigen Fassung und § 2 (1) Gesetzes zur 
Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz) vom 20.05.2020 in der zurzeit gültigen Fassung 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.Juli 
1994 in der zurzeit gültigen Fassung kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ibbenbüren vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
 
 
Ibbenbüren, 21. Dezember 2020 Stadt Ibbenbüren 

Der Bürgermeister 
 

 
 
  gez.  
  Dr. Schrameyer 

 




